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4.

5.

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar
ist.

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung
des Wahlgeschäfts möglich ist.

Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt
ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefirahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. DerWahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben ($ 14 Abs. 4 des Bun-
deswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar ($ 107a Abs. 1

und 3 des Strafgesetzbuches).

1 ) Bei abweichender Festsetzung der Wahlzeit durch den Landeswahlleiter ist die festgeselzte Wahlzeit einzusetzen
2) Für Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden.
3) Für Gemeinden, die in wenige Wahlbezirke eingeteilt sind.
4) Für Gemeinden, die in eine größere Zahl von Wahlbezirken eingeteilt sind.
5) Wenn SondeMahlbezirke gebildet sind, sind diese einzeln aufzuführen.

o.

Ort, Datum

Haan, 18.09.2009
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2./ 
 
Kraftloserklärung 
 
Sparkassenbuch-Nr(n): 3095003673 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan, 
wird/werden für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan      Haan, den 03.09.2009 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
3./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 3091094296 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. § 16 SpkVO NRW vom 15.12.1995, in Kraft getreten am 
31.12.1995, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 03.09.2009 
Der Vorstand 
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